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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1976

Norm

StGB §105 C

Rechtssatz

Keine Rechtswidrigkeit bei Anwendung von Gewalt durch Zuhalten des Mundes und Ohrfeigen (ohne

Verletzungsspuren), um ein grundloses Schreien und Hilferufen um Mitternacht auf der Straße, somit ein die

Nachtruhe grob störendes Verhalten, zu hindern.
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